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Diskussion 121 

Frauen und 
National-
sozialismus 

Sigrid Weigel 

»Judasfrauen« 
Sexualbilder im Opfer-Täter-
Diskurs über den National-
sozialismus 

Zu Helga Schuberts Fallgeschichten* 

In jüngster Zeit ist im feministischen Dis-
kurs eine Debatte entstanden, in der die 
Opfermythen, die lange Zeit die Frauenge-
schichtsschreibung - vor allem unter dem 
Paradigma des »Patriarchats« - dominiert 
haben, in Frage gestellt werden und end-
lich auch die Verwicklungen von Frauen in 
die herrschenden Gewalt- und Herrschafts-
strukturen in den Blick geraten.1 Naturge-
mäß spielt hierbei die Geschichte des Na-
tionalsozialismus eine zentrale Rolle. 
Nachdem die Studien zum Faschismus 
lange Zeit auf die Weiblichkeitsmythen 
des NS, die Frauen-Opfer und den Wider-
stand von Frauen konzentriert waren, geht 
es nun darum, sich mit den Varianten 
weiblicher Täterschaft zu konfrontieren. 
Um dieses Anliegen geht es auch in dem 
Buch »Judasfrauen«, das Helga Schubert 
1990 mit dem Untertitel »Zehn Fallge-
schichten weiblicher Denunziation im 
Dritten Reich« publiziert hat, kurz nach 
der Wende in der DDR. 

Das Buch 

Darin erzählt Schubert die Geschichten 
von zehn Frauen, deren Fälle sie überwie-
gend aus Gerichtsakten rekonstruiert und, 
wie sie selbst formuliert, literarisch aufbe-
reitet (9)2 hat, wobei die Erzählperspektive 
wechselt: mehrheitlich (6x) wird in der 
dritten Person über die jeweilige Denunzi-
antin berichtet, manchmal aber versetzt 
die Autorin sich in Form eines fiktiven 
Monologs in die Täterin (3x) und einmal 
auch in die Perspektive eines Opfers. 
Schubert nennt ihre Fallgeschichten Para-
beln, »Parabeln des Verrats«, wobei sich 
ihr Interesse auf die »Auswirkungen eines 
totalitären Staates auf das Alltagsverhalten 
seiner Bürger« richtet (7). Die Fälle politi-
scher Denunziation aus der Nazizeit sind 
für sie damit Beispiele, die zugleich auf 
ihre eigene Gegenwart in der DDR ver-
weisen. In der wenige Tage nach dem 
9. November '89 geschriebenen Vorbe-
merkung kann sie dies schon deutlich aus-
sprechen und ihre Geschichten »verschlüs-
selte Botschaften« nennen. Schubert geht 
also einer bestimmten, gleichsam mittelba-
ren Täterschaft nach, dem Verrat, genauer 
der »Versuchung zum Verrat [...] in einer 
Gesellschaftsordnung, in der es möglich 
[ist], private Konflikte sozusagen mittels 
Staatsgewalt zu lösen« (20). Und diese 
spezifische Form der Täterschaft, in der 
die Hände der Täter rein bleiben und sie 
sich der Staatsgewalt bedienen, um die 
Opfer zu treffen, wird für sie in den Fällen 
weiblicher Denunziation verkörpert: in 
den »Judasfrauen«. Somit hat der Verrat 
für sie ein weibliches Gesicht: »Judas als 
Frau« (24). 

Die Eingrenzung ihres Vorhabens auf 
Fälle weiblicher Denunzianten gehört zur 
Vorentscheidung der Autorin über ihren 
Gegenstand und bestimmt die Auswahl 
ihres Materials. Insofern ist der Titel ihres 
Buches Programm. Damit überkreuzt sich 
ihr aktuelles, aus der DDR-Erfahrung ge-
speistes Interesse am Verrat mit dem Inter-
esse an einem ihrer Meinung nach spezi-
fisch weiblichen Tattypus, an einer Schuld, 
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die sie besonders den Frauen im NS-Fa-
schismus zuschreibt. 

Das diskursive Umfeld 

Ihr Buch hat damit Anteil an jener Litera-
tur, mit der die dichotomischen Positionen 
von männlichen Tätern und weiblichen 
Opfern, die den Geschlechtern - in Um-
kehrung der Hexen- und Megärenbilder 
männlicher Phantasieproduktionen - von 
Frauen gerne zugewiesen wurden, keine 
Geltung mehr haben. Nachdem in der Ge-
genwartsliteratur lange Zeit - am deut-
lichsten in der »Väter-Literatur« der 70er 
Jahre3 - die Väter als Täter identifiziert 
wurden, eine Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit also weitgehend einer De-
montage der Vater-Autorität gleichkam, 
gibt es in jüngster Zeit auch manche Be-
mühungen, die Mütter aus ihrer Nische hi-
storischer Unschuld zu vertreiben, so etwa 
in Helga Novaks »Die Eisheiligen« (1979) 
oder in Birgit Pauschs Erzählungen »Die 
Verweigerungen der Johanna Glauflügel« 
(1977) und »Das Bildnis der Jakobina 
Völker« (1980), aber auch schon in Bem-
ward Vespers »Die Reise« (1977). Und es 
gibt - auch wenn im Genre autobiographi-
scher Texte die Stimmen von Opfern zah-
lenmäßig weitaus dominieren - vereinzelte 
Reflexionen, in denen die eigene Verstrik-
kung erinnert wird, wie etwa in Margarete 
Hannsmanns »Der helle Tag bricht an. Ein 
Kind wird Nazi« (1982) oder auch in Chri-
sta Wolfs »Kindheitsmuster« (1976). Das 
kann dann allerdings auch zu einer Wie-
derholung der damaligen Faszination für 
die Ideologie der nationalen Erziehungs-
aufgabe wie zu einer nachträglichen Ver-
harmlosung und Legitimation des eigenen 
Handelns geraten, wie z.B. in Melita 
Maschmanns »Fazit Mein Weg in die Hit-
ler-Jugend« (1979),4 das ausgerechnet in 
der Form eines fiktiven Briefes an eine jü-
dische Freundin daherkommt5 Während 
sich die Deutschen also immer noch 
schwertun, sich in ihrer Erinnerung an den 
NS-Faschismus mit ihrem Ort in dieser 

Geschichte, d.h. mit der Perspektive der 
Täter bzw. der Nachkommen einer Täter-
generation zu konfrontieren, gehört das 
Schuldtrauma von Überlebenden zum 
festen Bestandteil autobiographischer Er-
innerungen von Juden, die der Shoa im 
Exil oder sogar im Lager entkommen sind. 
Das schwer entwirrbare Geflecht von Op-
fer* und Täterempfindungen - und das 
mangelnde Interesse ihrer deutschen Um-
gebung an ihren Erfahrungen - hat bei-
spielsweise das lange Verstummen der 
Jüdin Grete Weil motiviert, die erst 1980 
in ihrem autobiographischen Text »Meine 
Schwester Antigone« eine Sprache für die 
Thematisierung ihres Traumas einer unter-
lassenen Widerstandshandlung fand. Und 
in der DDR waren Geschichten vom 
Widerstand und vom »antifaschistischen 
Kampf« ohnehin mehr gefragt als Erinne-
rungen an einen Schuldzusammenhang, 
wobei der Antifaschismus gleichsam die 
Rolle einer Deckerinnerung an den darin 
verdrängten Faschismus spielte.6 

Die in der historischen Forschung und 
in der Frauenforschung zum Thema »Frau-
en und Faschismus« lange Zeit vorherr-
schende Fixierung auf die nationalsoziali-
stische Mutterideologie, die Geschlechter-
politik der Nazis und die Spurensuche 
nach einem Widerstand von Frauen war 
z.T. motiviert durch die verbreitete Legen-
de, mit der die Frauen für Hitler verant-
wortlich gemacht wurden, hatte also vor 
allem eine Funktion für die Demontage 
des von links bis rechts, von Jürgen Kuc-
zynski bis Joachim Fest, verbreiteten My-
thos »Frauen haben Hitler an die Macht 
gebracht«, der einer Überprüfung selbst 
am Beispiel des tatsächlichen geschlechts-
spezifischen Wahlverhaltens nicht stand-
hält7 - womit die Frage, warum Frauen 
überhaupt Hitler gewählt und zugejubelt 
haben, sich natürlich nicht erübrigt. Eben-
sowenig wie eine Befragung der Verwick-
lung von Frauen in eben diese Ideologie-
und Gewaltzusammenhänge überflüssig 
würde durch Erkenntnisse über den Zu-
sammenhang von Antisemitismus und Mi-
sogynie oder durch die Studien über den 
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männerfoündiscben Charakter faschisti-
scher Ideologie, wie sie z.B. mit Klaus 
Theweleits »Männerphantasien« (1977) 
vorliegen. In ihrer Studie über »Weiblich-
keitsmythen« (1983) hat Christine Witt-
rock beispielsweise Kontinuitäten zwi-
schen dem Frauenbild der vorfaschisti-
schen Frauenbewegung, besonders ihrem 
konservativen Flügel, und Weiblichkeits-
ideologien während der Nazizeit unter-
sucht, nur daß sie - unter einem, Anfang 
der 80er Jahre noch weitgehend unange-
fochtenen »Emanzipations«-Postulat -
»ein durchaus fortschrittliches Frauenbild« 
bei einem von ihr als oppositionell bewer-
teten Teil der Nationalsozialistinnen ent-
deckt (188),8 anstatt aufgmnd der unter-
suchten Kontinuität die Ursprünge und 
Funktionen dieses Fortschrittsbegriffs 
selbst in Frage zu stellen. Dieser orientiert 
sich nämlich überwiegend an einer Gleich-
berechtigung im Sinne gleicher, aktiver 
und verantwortlicher Teilhabe von Frauen 
am jeweils bestehenden politischen Sy-
stem, deren Verwirklichung - wenn man 
sie einmal antizipieren wollte - dann aller-
dings die Untersuchung geschlechtsspe-
zifischer Verwicklungen in historische 
Schuldzusammenhänge tatsächlich er-
übrigte, weil sich beide Geschlechter alle 
Verantwortung teilten. Tatsächlich aber 
haben Frauen, auch in untergeordneten Po-
sitionen, dort, wo sie z.B. Befehle ausge-
führt, wo sie etwa die Bevölkerungs- und 
Rassenhygienepolitik der Nazis als Fürsor-
gerinnen in die Praxis umgesetzt haben, 
oder auch dort, wo sie als Blockwartsfrau-
en zum Klima gegenseitiger Kontrolle und 
Gesinnungsfahndung beigetragen haben, 
den NS-Faschismus aktiv mitgetragen. Be-
sonders in kritischer Auseinandersetzung 
mit Margarete Mitscherlichs These von 
der »Friedfertigen Frau« (1987) und in 
einer Kritik am Mythos von der Unschuld 
des weiblichen Geschlechts, wie er in Tei-
len der Frauenbewegung, speziell im Dis-
kurs über »weibliche Utopien«, zum Aus-
druck kommt, fragen in letzter Zeit ver-
schiedene Wissenschaftlerinnen9 nach dem 
spezifischen Anteil von Frauen am Natio-

nalsozialismus.10 Doch konkrete histori-
sche Untersuchungen zu dieser Art Frau-
enbiographien, wie sie beispielhaft in dem 
von Angelika Ebbinghaus herausgegebe-
nen Buch über »Opfer und Taterinnen« 
(1987) vorliegen, stecken noch in den An-
fängen. Schon diese Studie konfrontiert 
uns allerdings mit der Tatsache, daß es ge-
rade die sozialfürsorgerischen, die soge-
nannten helfenden Berufe waren, in denen 
Frauen in einem erschreckenden Ausmaß 
schuldig geworden sind Während aber die 
letztgenannten Debatten und Studien bis-
lang nur in einer kleinen Öffentlichkeit be-
kannt sind, haben die beiden genannten 
Mythen nichts an ihrer Popularität verlo-
ren; in der Entgegensetzung beider My-
then schreibt sich die Tradition gespaltener 
Frauenbilder fort, die im Nationalsozialis-
mus selbst - im Bild der reinen, arischen 
Frau einerseits und in den Zerrbildern der 
minderwertigen jüdischen oder erbkranken 
Frau andererseits - ihre verheerende Wir-
kung entfalteten. 

Das Programm der »Judasfrauen« 

Helga Schubert steht also mit ihrem Vor-
haben nicht allein. Sie widmet sich aber 
im Zusammenhang des genannten Diskur-
ses einem speziellen Thema, der Denun-
ziation durch Frauen, und zwar sehr 
schwerwiegender Fälle von Denunziation, 
die oft den Tod des Opfers zur Folge hat-
ten. 

Ihre zehn Geschichten berichten von 
einer Frau, deren Ehrgeiz, Karl Goerdeler 
wiederzuerkennen, der gesucht war im 
Kontext der Fahndung nach dem Hitler-
Attentat vom Juli '44, zu dessen Verhaf-
tung beitrug (1), von einer Schwangeren, 
Mitglied der NSDAP, die ihren Arzt, selbst 
Mitglied der NSDAP, wegen sogenannter 
Flüsterpropaganda anzeigte (2), von einer 
Blockwartsfrau, die ein Gespräch in der 
Bahn, von dem sie nur gehört hatte, de-
nunzierte, weil ein Mann sich darin nega-
tiv über die Regierung und die Zustände 
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geäußert hatte (3), von einer Frau, die 
nach mehreren Anzeigen schließlich als 
»Vertrauensperson der Gestapo« tätig wur-
de und die für die Verhaftung mehrerer 
Männer verantwortlich war (4), von einer 
Ehefrau, die ihren Mann wegen Anti-Hit-
ler-Äußerungen denunzierte (5), von dem 
bereits aus der Presse bekannten Fall des 
Pianisten Karlrobert Kreiten, der von drei 
Frauen, eine davon Freundin seiner Mut-
ter, angezeigt wurde, weil er Hitler als 
krank bezeichnet hatte (6), von der Frau 
eines Lehrers, die eine Gesprächsrunde in 
einer hessischen Kleinstadt, an der sie 
selbst teilgenommen hatte, verriet (7), von 
dem Ehemann einer inhaftierten Jüdin, der 
durch eine Nachbarin, die sein Vertrauen 
gewonnen hatte, denunziert wurde (8), von 
einer Tochter, die nichts dagegen unter-
nahm, als ihre Mutter kurz vor Kriegsende 
zwei Soldaten dazu aufforderte, sie vor ih-
rem Mann zu schützen, und diese ihn um-
brachten (9), und von dem Gespräch der 
Autorin mit einer ehemaligen Mitarbeite-
rin des »Sicherheitsdienstes« im »Dritten 
Reich« (10). 

Mit Ausnahme der letzten Fallge-
schichte, die von einer direkten Begeg-
nung mit einer ehemals sehr überzeugten 
und aktiven Nationalsozialistin berichtet 
und die in der Schuld-Zuschreibung im 
Vergleich mit den anderen Fällen merk-
würdig unentschieden bleibt, und mit Aus-
nahme des Schicksals Karlrobert Kreitens 
hat Helga Schubert ihre Fälle sämtlich Ge-
richtsakten entnommen: und zwar die Ge-
schichte der Schwangeren einer Original-
akte von Freislers Volksgerichtshof aus der 
Nazizeit, während die anderen sieben Fälle 
auf Verfahren westdeutscher Gerichte nach 
'45 zurückgehen, deren Urteile in der 
22bändigen Sammlung »Justiz und NS-
Verbrechen« veröffentlicht sind, die an der 
Universität Amsterdam erarbeitet wurde. 
Die Sammlung enthält über 600 Urteile 
aus Anklagen wegen NS-TÖtungsverbre-
chen, das ist eine Auswahl aus den (bis 
Ende 1965) gegen mehr als 12.000 Perso-
nen ergangenen Urteilen, die in der Samm-
lung nach zwölf Deliktgruppen - eine da-

von ist Denunziation - unterschieden wer-
den.11 

Die Behauptung, daß »die Mehrzahl 
aller Denunzianten [...] weiblichen Ge-
schlechts« sei, wie auf dem Waschzettel 
von Schuberts im Luchterhand Literatur-
verlag veröffentlichten Buch verkündet ist, 
wird im Text selbst nicht wiederholt. Sie 
ließe sich auch aus den Quellen, die Schu-
bert benutzt hat, nicht begründen. Denn 
selbst wenn die in der 22bändigen Samm-
lung veröffentlichten Urteile gegen De-
nunzianten vorwiegend gegen Frauen er-
gangen sein sollten, wäre noch zu überprü-
fen, ob dieses Bild bei der Auswahl der 
600 aus 12.000 Urteilen - zufällig oder 
auch nicht - zustandegekommen ist Und 
darüberhinaus stellt sich natürlich die wei-
terreichende Frage, ob wegen Denunzia-
tion angeklagte Männer und Frauen vor 
Gericht gleich behandelt wurden oder ob 
sich in der Urteilsfindung womöglich ein 
ähnliches Vorurteil bemerkbar machte, wie 
es in Schuberts Text zum Ausdruck 
kommt, daß nämlich Denunziation ein 
typisch weibliches Verbrechen sei. Durch 
das ganze Buch nämlich, durch den Titel 
und die Auswahl der Fälle, wird diese 
These suggeriert. 

Neben der expliziten Auswahl von Fäl-
len weiblicher Denunzianten wird dieses 
Bild noch durch eine andere, implizite, 
vielleicht sogar unbewußte Auswahl ge-
stützt Von den zehn Geschichten handeln 
nämlich neun von Fällen, in denen die 
Opfer Männer sind, während nur in einer 
Geschichte sowohl Männer als auch Frau-
en der Denunziation zum Opfer fielen, 
wobei die Frauen als Nebenfiguren aller-
dings keine Konturen gewinnen. So ent-
wirft die Autorin das Bild einer starren 
Geschlechterdramaturgie, in der sich je-
weils ein weiblicher Denunziant eine »Ju-
dasfrau« eben, und ein oder mehrere 
männliche Opfer gegenüberstehen. Auch 
in der Geschichte über die Denunziation 
des Ehemanns einer jüdischen Frau wird 
die vorausgegangene Denunziation dieser 
Jüdin durch einen Untermieter zwar kurz 
erwähnt ohne daß dieser männliche De-
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nunziant im Text allerdings einer näheren 
Betrachtung unterzogen wird. Denn das 
Augenmerk der Autorin gilt den Porträts 
ihrer Denunziantinnen und deren Opfern. 
Dies ist eine möglicherweise unbewußte 
Konzeption - die Auswahl von Fällen mit 
fast ausschließlich männlichen Opfern 
wird jedenfalls an keiner Stelle themati-
siert die so auch zu einer Ausblendung 
weiblicher Opfer von Denunziation führt. 
Sie verstärkt das Bild genuin weiblicher 
Täterschaft bzw. Schuld, das hier entwor-
fen wird. 

Dies mag das Unbehagen erklären, das 
ich nach der Lektüre der Fallgeschichten 
empfand, auch den Eindruck, eigentlich 
nichts erfahren zu haben über die Schuld-
zusammenhänge, in denen Menschen im 
»Dritten Reich« dazu kamen, ihre Nach-
barn oder Verwandten einem Terrorregime 
auszuliefern, auch nichts Uber die spezifi-
sche Verwicklung von Frauen in das NS-
System. Weil mir aber die Fragestellung 
der Autorin in dem oben skizzierten Kon-
text so wichtig erscheint, bin ich diesem 
Unbehagen nachgegangen, wobei mir eini-
ge Verfahrensweisen in Schuberts Darstel-
lung deutlich geworden sind. 

Die Isolierung einer leiterin aus einem 
Schuldzusammenhang 

Die Denunziation Goerdelers z.B. geschah 
offensichtlich aus einer Gruppensituaüon 
heraus, in der die Frau, die Schubert als 
Denunziantin vorstellt und die sie nur mit 
einem Vornamen, Helene, nennt - wäh-
rend sie die anderen Beteiligten mit ihrer 
Funktion und das Opfer beim Namen 
nennt - sich offenbar nicht getraut hatte, 
Goerdeler, den sie unter den Gästen identi-
fiziert hatte, zu melden, bis es schließlich 
nach einem Gespräch unter den in der 
Gaststube Versammelten einer ihrer Kolle-
gen und ihr Vorgesetzter unternahmen, den 
Gesuchten zu stellen und auszuliefern. 
Vermutlich weil Helene bei ihrer Zeugen-
aussage bewirkte, daß nicht die beiden 
Kollegen, die sich das »Verdienst« an der 

Ergreifung Goerdelers zugeschrieben hat-
ten, sondern sie selbst vom Führer die Be-
lohnung von einer Million überreicht be-
kam - ohne daß sie allerdings mit dem 
Geld irgendetwas anzufangen wußte, denn 
weder verbrauchte sie es, noch nutzte sie 
es zur Flucht - wurde sie als Verantwortli-
che dieser Denunziation nach Kriegsende 
zunächst zu fünfzehn Jahren und 1947 in 
der Revision dann zu sechs Jahren Zucht-
haus verurteilt, während das Verfahren ge-
gen die beiden beteiligten Männer einge-
stellt wurde. In ihrer Darstellung nun folgt 
Schubert dieser gerichtlichen Isolierung 
einer Täterin aus einem Kollektiv, ohne 
sich näher mit der für NS-Taten sehr signi-
fikanten Konstellation zu beschäftigen: 
wie nämlich in einer Gruppe eine Atmo-
sphäre von Übereinstimmung geschaffen 
wird, in der die Beteiligten ihre Hemmun-
gen gegenüber dem Verrat zurückdrängen, 
wie also ein Gruppenzusammenhang sich 
in einen Schuldzusammenhang verwan-
delt, dem ein einzelner geopfert wird. 

Aus mehreren der Geschichten näm-
lich wird, trotz der Darstellung, die die 
eine Denunziantin herausstellt und schul-
dig spricht, deutlich, daß diese jeweils in 
einem Gesprächszusammenhang mit ande-
ren stand. Da wird über anstößige Äuße-
rungen gesprochen, werden diese weiterer-
zählt, bis ein gegenseitiger Druck, die 
Angst oder die Erwartung entsteht, Mel-
dung zu erstatten. Da werden Vertrau-
lichkeiten mit der Blockwartsfrau oder 
anderen Funktionsträgern des Regimes 
ausgetauscht, in denen verbotene oder 
mißliebige Äußerungen anderer weiterge-
tragen werden, bis schließlich einer oder 
eine die Anzeige übernimmt, vielleicht um 
sich hervorzutun, vielleicht um sich zu be-
ruhigen, vielleicht aus Unterwerfung oder 
aus »Übereinstimmungssucht« (Wolf). 
Wie aber funktionieren solche Ketten oder 
Netze von Gerede und Informationsaus-
tausch? Welcher »Mikrophysik der 
Macht« (Foucault), von Angst und Vorteil 
folgen sie? Wie sind die sozialen Bezie-
hungen hier organisiert, daß in ihnen die 
ethische Barriere fällt, einen anderen aus-
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zuliefern? Wie kann es geschehen, daß das 
Opfer soweit entindividualisieit wird, daß 
es als Objekt der Bestrafung den Gewalt-
instanzen übergehen wird? Wie wirken 
verändertes (Un)Rechtsbewußtsein, völki-
sche Ideologie und die Affekte des einzel-
nen hier zusammen? Und wenn es um die 
Frage der Geschlechterdifferenz geht: Gibt 
es Unterschiede in der Art und Weise, wie 
Frauen und Männer in dieser sozialen Ord-
nung situiert sind und wie sie sich darin 
verhalten? 

All dies wären Fragen für eine literari-
sche Erinnerungsarbeit, die zurückblickt 
in eine Zeit kollektiver Verstrickung und 
die zugleich interessiert ist an der, womög-
lich verborgeneren Gegenwärtigkeit derar-
tiger, in ihrer Gewalt vielleicht veränderter 
Schuldzusammenhänge. Das Buch von 
Schubert liefert einmal mehr einen trauri-
gen Beweis dafür, daß eine solche Erinne-
rungsarbeit nur möglich ist, wenn man 
sich selbst verwickeln läßt, wenn der Fa-
schismus nicht als vergangenes und nicht 
als Problem der anderen abgehandelt 
wird. Mit der Isolierung der einen Täterin 
aus einem Schuldzusammenhang aber und 
mit dem Genre dokumentarischer Fallge-
schichten, die mit dem Verweis auf die ju-
ridischen Quellen auch Authentizität und 
Wahrheit für sich beanspruchen, distan-
ziert die Autorin auch die negativen Hel-
dinnen ihrer Geschichten von ihrem eige-
nen Lebenszusammenhang, hält sie sie 
sich vom Leibe. Möglicherweise aber sind 
gerade juridische Quellen am wenigsten 
geeignet, um den genannten Fragen nach-
zuforschen. 

Die Reproduktion des 
juristischen Diskurses 

Die Isolierung eines Täters oder einer Tä-
terin ist nämlich Effekt einer Darstellung, 
die sich an Gerichts-Quellen orientiert und 
damit der Logik juristischer Wirklichkeits-
konstitution folgt. Die Behandlung und 
Wahrnehmung der Nazi-Geschichte vor 
Gericht erfordert ja die Kleinarbeitung von 

Schuldzusammenhängen zu einzelnen De-
likten von anklagefähigen und verurteilba-
ren Tätern, ein Verfahren, wie es nun auch 
wieder nach dem Ende der DDR favori-
siert wird. 

Dabei setzt das Täterkonzept vor Ge-
richt immer ein bewußtes, intentionales 
und zielgerichtetes Handeln eines einzel-
nen voraus.12 Alle Aspekte der Tat und des 
Täters, die dies einschränken, führen zur 
Minderung der Verantwortung, der 
Schuld- und Straffähigkeit. Gerade in den 
Strafprozessen gegen NS-Täter wurde von 
der Möglichkeit einer Eingrenzung der Ei-
genverantwortung der Angeklagten - mit 
dem Argument, es habe kein »eigener Tä-
terwillen« vorgelegen, kein »Interesse am 
Taterfolg« oder keine »exzessive Tatbetei-
ligung« - extensiv Gebrauch gemacht, 
und zwar aus dem Motiv, Entschuldi-
gungs- und Entlastungsgründe für die An-
geklagten zu finden, um eine zahlenmäßig 
nicht zu große Gruppe »Verantwortlicher« 
aus der Masse des deutschen Volkes isolie-
ren zu können, dessen moralischer Entla-
stung als ganzes die Verurteilung der ein-
zelnen gleichzeitig zugute kommt. 

Im Unterschied zu diesem institutiona-
lisierten Typus deutscher »Vergangenheits-
bewältigung« ginge es in der literarischen 
Erinnerungsarbeit aber gerade darum, die 
Taten dieser einzelnen in jene Zusammen-
hänge zu stellen, die sich als Möglich-
keitsbedingungen für ihr Schuldigwerden 
darstellen, bzw. das sichtbare Hineingehen 
oder auch das unbewußte Hineingeraten in 
Schuldzusammenhänge zu rekonstruieren. 
Dem Diskurs der Urteilsfindung folgend, 
verurteilt aber Schubert in ihren Fallge-
schichten ihre negativen Heldinnen noch 
einmal, anstatt Fragen nach den Möglich-
keitsbedingungen für die Tat zu stellen. 

Die Isolierung der Täterin aus dem 
Gewaltzusammenhang 

Die Orientierung ihrer Darstellung an den 
Gerichtsquellen hat auch zur Folge, daß 
sie die Funktion der Gerichte im National-
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Sozialismus selbst nicht mit in ihre Befra-
gung einbezieht. Da sie es bei ihren Quel-
len mit zweierlei Gerichtsverfahren zu tun 
hat, mit dem Urteil westdeutscher Nach-
kriegsgerichte, die Verfahren vor 
Nazi-Gerichten zum Gegenstand hatten, in 
denen die damaligen Zeugen der Anklage 
nun Angeklagte sind und die damaligen 
Angeklagten - sofern sie noch am Leben 
sind - heutige Zeugen, bewegt sie sich in 
relativ hermetischen Wirklichkeitsaus-
schnitten, die die ganze Maschinerie des 
Terrorregimes, in der die Denunziationen 
ihre grauenvolle Wirkung zeitigten, aus-
blenden - insbesondere aber die Justiz 
selbst, denn die Gerichte nach '45 zeigten 
wenig Interesse daran, sich mit der Schuld 
der Gerichte vor '45 zu befassen. 

In ihrem Einleitungskapitel mit der 
Überschrift »Judasfrauen« hatte Schubert 
noch geschrieben: 

Von Frauen verraten. 
Von Männern verhaftet, von Männern ver-
hört, von Männern verurteilt, von Män-
nern geköpft. 
Aber von Frauen verraten. 
Ein leiser Verrat. 
Ein heimlicher und sauberer Verrat. Kein 
Blut an den zarten Händen, das Blut klebt 
am Fallbeil. 
Frauen, die andere Menschen durch ihren 
Verrat töteten. 
Was waren das für Frauen? (16) 

Abgesehen von den sprachlichen Kli-
schees - »an den zarten Händen« - wird 
hier eine bemerkenswerte geschlechtsspe-
zifische Schuldteilung angesprochen, die 
aber in der Beschreibung der Fallgeschich-
ten nicht weiter verfolgt wird. Die Ver-
leugnung männlicher Schuld geht in Schu-
berts Text dabei soweit, daß sie ein Ge-
richt als hilflose Instanz darstellt, das 
durch eine Denunziantin gleichsam dazu 
gezwungen wurde, ein Todesurteil auszu-
sprechen: »Hilde war darüber so empört, 
daß sie aufsprang und die Aussagen gegen 
ihren Mann beschwor. Nun mußte ihn das 
Kriegsgericht zum Tode verurteilen (91)«. 

Nur in einem Fall, den Schubert direkt den 
Akten des Volksgerichtshofes entnommen 
hat, wird die TÖtungsmaschine NS-Gericht 
explizit thematisiert (50). 

Die moralische Verurteilung 
der Denunziantin 

Da sich Schuberts Darstellung an den Ur-
teilstexten orientiert, bleibt ihr für das, was 
sie »literarische Aufbereitung« nennt, nur 
das Feld einer eigenen Präsentation und 
Deutung der Fälle. Hierbei konzentriert sie 
sich auf eine psychologische Interpretation 
ihrer Denunziantinnen, auf Charakterstu-
dien sozusagen. Damit folgt sie einer 
durchaus problematischen Tendenz der 
modernen, durch soziologische und psy-
chologische Ursachenforschung beeinfluß-
ten Justiz, in der nicht mehr die Tat, son-
dern der/die Täter/in mit der ganzen Bio-
graphie und Persönlichkeit vor Gericht 
steht Doch während dies im Gerichtsver-
fahren meistens zur Einschränkung der 
Schuldfähigkeit verwendet wird und oft zu 
einem milderen Urteil führt, ist die Psy-
chologisierung bei Schubert Teil ihrer mo-
ralischen Be- bzw. Verurteilung der De-
nunziantinnen. Dabei entwirft sie das Bild 
von Frauen, die aus überwiegend niederen 
Motiven handeln: aus Geltungssucht, um 
sich eigene Vorteile zu verschaffen oder 
um sich zu rächen oder ihren Mann loszu-
werden. Und in ihrem Interesse am mora-
lischen Urteil weicht sie dann schon mal 
vom Gerichts-Urtcü ab, wenn sie sich bei-
spielsweise für die beiden vom Gericht 
verurteilten Soldaten, die einen Mann er-
schossen haben, nicht weiter interessiert, 
dessen Frau und Tochter aber, die vom Ge-
richt mangels Beweisen freigesprochen 
wurden, als die eigentlich Schuldigen dar-
stellt, die die Soldaten aufgefordert hätten, 
sie von ihrem Mann bzw. Vater zu befreien 
(163). 

Mit ihren Charakterstudien moralisch 
verwerflicher Frauen wird das Problem 
der Denunziation aber, anstatt daß man da-
mit tatsächlich konfrontiert würde, gleich-
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sam ad acta gelegt Denn die böse Frau ist 
ja immer die andere Frau, mit der weder 
die Autorin noch die Leser/innen etwas zu 
tun haben brauchen. Auf diese Weise wird 
auch die Beunruhigung, die von der histo-
rischen Tatsache massenhafter Denunzia-
tion im Nationalsozialismus und von der 
Verstrickung von Frauen in diese Gewalt-
herrschaft ausgeht, stillgestellL »Jedesmal 
grübelte ich wie vor einem Rätsel und war 
erst erleichtert, wenn ich die Lösung ge-
funden hatte,« heißt es in der Vorbemer-
kung (9). Die Lösung: das ist hier wie vor 
Gericht das Urteil, hier allerdings das mo-
ralische Urteil, der Entwurf eines be-
stimmten Charakter- und Täterinnentyps. 
Diese »Lösung« bringt Erleichterung, weil 
sie die andere im Bild fixiert und von Au-
torin und Leser/in trennt. 

Daran ändert auch die Tatsache nichts, 
daß einige Fälle aus der Perspektive der 
Denunziantinnen, als Monolog, beschrie-
ben werden. Vielmehr wird damit eine zu-
sätzliche, den juridischen Quellen nicht 
mögliche Psychologisierung vorgenom-
men, da die Autorin ihren Heldinnen Moti-
ve und Empfindungen in den Mund legen 
kann, vor deren Aufklärung die Gerichte 
häufig kapitulieren müssen, weil sie sich 
am Übergang zwischen positiver und sub-
jektiver Wahrheit bewegen. Diese Zone 
der Unsicherheit und Unklarheit wird in 
der »literarischen Aufbereitung« Schuberts 
in Eindeutigkeit überführt. In dem Fall der 
Lehrersfrau, die '54 wegen der Denunzia-
tion einer Gesprächsrunde angeklagt wur-
de, geschieht das z.B. durch einen signifi-
kanten Wechsel zwischen Konjunktiv und 
Indikativ. Der Fall ist in Form einer fikti-
ven Rede der Angeklagten an den Richter 
gestaltet Während die referierten Zeugen-
aussagen aus dem Urteil im Konjunktiv 
gehalten sind: 

Der Gelehrte und der Kunstmaler hätten 
sich nach der Verhaftung in den Verhören 
gegenseitig belastet, und zwar so, daß es 
für beide zum Todesurteil vor dem Volks-
gerichtshofgereicht hat (133). 
Und immer hätte ich, wie es ein richtiger 

Lockspitzel tun müsse, provoziert, sagt er, 
so daß f..] (130), 

sind die Motive der Angeklagten für die 
Autorin dagegen ganz klar: 

Ich fühlte mich zurückgesetzt und ausge-
schlossen, war neugierig und in meinem 
Stolz verletzt - ich wollte auch gern dazu-
gehören (122). 

Solche Motivstudien schreiben das Den-
ken in Schuldkategorien, das der juristi-
sche Diskurs vorgibt fest und verankern 
es in einem moralisch untermauerten 
Opfer-Täter-Schema, das im Hin und Her 
zwischen Schuldzuschreibung und der 
Entlastung bzw. Entschuldigung keinen 
Raum läßt für Irritationen und die Wahr-
nehmung komplexerer Verstrickungen. 
»Es steht mir nicht zu, die beschriebenen 
Frauen zu verurteilen. Heute glaube ich, 
daß auch sie Opfer der Diktatur waren« 
(9). Diese Äußerung Schuberts in der Vor-
bemerkung, die exakt das Schema von 
Veiurteilung und Entlastung wiederholt 
dabei aber nichts an den Urteilen in der In-
terpretation der Einzelfälle ändern kann 
und zudem - indem sie die Täter als Opfer 
sieht - das Opfer-Täter-Muster wiederholt 
und verstärkt dient allein der moralischen 
Entlastung der Verurteilenden, die, indem 
sie die Schuldigen zu Opfern macht und 
kurz darauf auch von ihrem Mitleid 
spricht wiederum ihre eigenen Urteile, ihr 
eigenes Schuldigwerden an den Objekten 
ihrer Darstellung entschuldigt. Möglicher-
weise kommt in diesem Satz ein unbewuß-
tes Wissen der Autorin darüber zum Aus-
druck, daß auch ihr eigener Text denunzia-
torische Züge trägt. 

Die Sexualisierung der Denunziation 

In vielen von Schuberts Fallgeschichten, 
besonders dort wo die Denunziation eines 
Ehemanns durch seine Frau berichtet wird, 
wie auch in jenen Fällen, die aus der Per-
spektive der Denunziantin erzählt werden, 
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ist die psycbologisierende Darstellung mit 
einer abwertenden Sexualisierung verbun-
den. Schon das Bild der Denunziantinnen, 
das in der Vorbemerkung entworfen wird -
»Sie konnten der Versuchung zum Verrat 
nicht widerstehen« (9). - konnotiert den 
Verrat deutlich mit negativen Sexualbil-
dern. 

In den Einzelporträts wird das dann 
durch Weiblichkeitsbilder konkretisiert, in 
denen die Geltungssucht beispielsweise 
mit einem sexuellen Begehren unterlegt 
wird. Am deutlichsten ist das in dem 
Monolog der Frau, die gleich mehrere 
Männer anzeigt, wobei ihr jeweils sexuelle 
Motive unterstellt werden. Als Nympho-
manin ist sie auch im Verrat unersättlich, 
so daß der Verrat gleichsam als eine ver-
schobene Vereinigung mit dem »uner-
reichbaren Mann« - so der Titel der Fall-
geschichte - erscheint. Auch der Lehrers-
frau, die wegen der Denunziation einer 
Gesprächsrunde angeklagt war, wird eroti-
scher Geltungsdrang unterstellt, und es 
wird das Gerücht wiedergegeben, sie habe 
zu einem Freund ihres Mannes intime Be-
ziehungen unterhalten. Und die Frau, die 
angeklagt war, ihren Nachbarn denunziert 
zu haben, erscheint in sexueller Hinsicht 
als sehr freizügig und ist zudem noch les-
bisch, während von der Frau, die ihren 
Mann denunzierte, berichtet wird, sie habe 
einen »liederlichen Lebenswandel« ge-
führt, durchreisende Soldaten mit nach 
Hause genommen und mit ihnen geschla-
fen (87). Am verwerflichsten aber er-
scheint wohl die Tochter, die mit dem Sol-
daten, der als Mörder ihres Vaters bezeich-
net wird, schläft* »Noch in dieser Nacht 
schlief sie mit ihm. Ich hörte die beiden in 
dieser Nacht, wie sie schrien vor Lust, oh-
ne Rücksicht auf mich,« heißt es aus der 
fiktiven Perspektive der unbeteiligten 
zweiten Tochter (161). 

Mit diesem Leitmotiv rundet sich das 
Bild der moralisch verwerflichen Denun-
ziantinnen ab und paßt sich ohne Rest in 
die Stereotypen der sexuell unersättlichen, 
todbringenden und männermordenden 
Weiblichkeitsmythen ein. 

Wenn dieses Frauenbild nun den Na-
men der »Judasfrau« erhält, dann werden 
damit auch Verbindungen zwischen Anti-
semitismus und Misogynie evoziert Denn 
auch im rassistischen Antisemtismus trägt 
das Bild des Juden sowohl Züge des Ver-
rats als auch Züge einer entweder dämoni-
schen oder »weibischen« Sexualität. Inso-
fern könnte man vielleicht auch Schuberts 
Formulierung »Judas als Frau« - und 
nicht die Frau als Judas - als Versprecher 
lesen, in dem etwas von jenem strukturell 
rassistischen Deutungsmuster zum Aus-
druck kommt in dem der Verrat als ein ge-
nuin weibliches Verbrechen erscheint das 
mit der Natur und der Sexualität von Frau-
en in Verbindung gebracht wird. 

Das Vorhaben der Befragung weiblicher 
Täterschaft bleibt Desiderat 

Das so wichtige Vorhaben Schuberts, die 
aktive Teilhabe von Frauen an einem Ter-
rorregime zu thematisieren, mündet damit 
leider im bekannten Mythos der Megäre 
und in antifeministischen Stereotypen. Da-
mit hat sich in ihrem Text vor allem jener 
Affekt durchgesetzt der bereits im Vor-
wort anklingt 

Mich stört die Frauenveredelung: So sen-
sibel, so zart, so kooperativ, so mütterlich, 
so mitleidig, so kreativ, so authentisch sind 
wir nicht. Wir sind auch böse und auch ge-
fährlich, auf unsere Weise. Sobald ein 
Mensch auf einem Sockel steht, möchte ich 
den Sockel erschlagen (17)}A 

Der so wichtigen und nützlichen Aufgabe, 
den Sockel zu zerschlagen, hat Schubert 
allerdings einen Bärendienst erwiesen, in-
dem sie in ihrem Kampf gegen den My-
thos von der unschuldigen Frau nur wieder 
den Mythos von der qua Geschlecht ver-
werflichen Frau reproduziert hat. 

Dieser Zirkel könnte wohl nur aufge-
brochen werden, wenn man in der Erinne-
rung an Schuldzusammenhänge, wie sie 
im NS-Faschismus zum deutschen Alltag 
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geborten, das Denken in juristischen oder 
moralischen Kategorien, vor allem die Iso-
lierung und Fixierung von Tätern und 
Schuldigen aufgäbe, um den Weg zu einer 
ganz anderen Art von Wahrnehmung und 
Verantwortung zu öffnen. 

Und was die Frage der Geschlechter-
differenz betrifft, so blieb diese in Schu-
berts Buch ja - wegen der starren Ge-
schlechterdramaturgie, die der Darstellung 
vorausgesetzt ist, - eigentlich unbefragt. 
Unbefragt bleiben die verschiedenen Posi-
tionen und möglicherweise unterschiedli-
chen Verhaltensweisen der Geschlechter in 
Schuld- und Gewaltzusammenhängen, 
unbefragt geschlechtsspezifische Formen 
von Macht, Gewalt und Widerstand. Bei-
spielsweise könnte man die - noch zu 
überprüfende - Hypothese, daß Frauen 
eher durch Denunziation als durch unmit-
telbare Gewalt zum Funktionieren des NS-
Faschismus beigetragen haben, in Verbin-
dung mit anderen historischen Studien dis-
kutieren, die etwas zur Kulturgeschichte 
geschlechtsspezifischer Delinquenz und 
Gewalt beitragen: etwa mit der Beobach-
tung, daß bei Frauen Verbaldelikte häufi-
ger sind als andere, weil offene Gewalt für 
das weibliche Geschlecht kulturell tabui-
siert war und schwerer geahndet wurde.15 

Wesentlicher als diese Spur ist aber -
jedenfalls im Zusammenhang eines Den-
kens nach dem durch Auschwitz markier-
ten Zivilisationsbruch16 - die Erinnerung 
und Befragung der realen Positionen von 
Frauen in dieser Geschichte, um sich von 
lieb gewordenen »Unschuldsritualen«17, 
von bequemen Weiblichkeitsmustern wie 
auch von generalisierenden Geschichtsbil-
dern wie dem des »Patriarchats« zu tren-
nen. 

* Der Beitrag ist die gekürzte Fassung eines 
Aufsatzes, der demnächst erscheint in Sigrid 
Weigel: Bilder des kulturellen Gedächtnisses. 
Beiträge zur Gegenwartsliteratur. Dülmen-
Hiddingsel 1992. 
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